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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
18. Wahlperiode

Drucksache 18 / 406
(zu Drs. 18/280 und 18/356)

08. 05. 12

Bericht und Antrag des staatlichen Haushalts- und Finanzausschusses

Haushaltsgesetze und Haushaltspläne der Freien Hansestadt Bremen für die Haus-
haltsjahre 2012 und 2013

I. Bericht des staatlichen Haushalts- und Finanzausschusses

1. Überweisung an den staatlichen Haushalts- und Finanzausschuss durch
die Bürgerschaft (Landtag)

a) Die Bürgerschaft (Landtag) hat die Haushaltsgesetze der Freien Han-
sestadt  Bremen  für  die  Haushaltsjahre  2012  und  2013  (Mitteilung
des Senats vom 28. Februar 2012, Drs. 18/280) in ihrer 17. Sitzung am
22. März 2012 in erster Lesung beschlossen. Sie hat diese sowie die der
Mitteilung des Senats für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 anliegen-
den Haushaltspläne und Stellenpläne, die Produktgruppenhaushalte,
die produktgruppenorientierten Stellenpläne, die Wirtschaftpläne 2012
und 2013 der Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen, Stiftungen
und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie die Darlegungen zur Be-
gründetheit der Ausgaben im Zusammenhang mit einer Überschrei-
tung der Höchstgrenze der Kreditaufnahmen (Artikel 131a der Landes-
verfassung)  zur  Beratung  und  Berichterstattung  an  den  staatlichen
Haushalts- und Finanzausschuss federführend überwiesen.

Die Bürgerschaft (Landtag) hat sie ferner an den Rechtsausschuss, an
den Ausschuss für Angelegenheiten der Häfen im Lande Bremen, an
den Ausschuss für die Gleichstellung der Frau, an den Ausschuss für
Integration, Bundes- und Europaangelegenheiten, internationale Kon-
takte und Entwicklungszusammenarbeit sowie an den Ausschuss für
Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit überwie-
sen und die Ausschüsse gebeten, dem staatlichen Haushalts- und Fi-
nanzausschuss zu berichten.

b) Darüber hinaus hat die Bürgerschaft (Landtag) dem staatlichen Haus-
halts- und Finanzausschuss den Finanzplan der Freien Hansestadt Bre-
men 2011 bis 2016, Drs. 17/245, zur Beratung und Berichterstattung
überwiesen.

2. Beratungsverfahren im staatlichen Haushalts- und Finanzausschuss

Der staatliche Haushalts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am
2. Mai 2012 die Beratung in gemeinsamen Sitzungen mit dem städtischen
Haushalts- und Finanzausschuss aufgenommen und am 8. Mai 2012 fortge-
setzt. Der staatliche Haushalts- und Finanzausschuss hat seine Beratungen
mit der Beschlussfassung über diesen Bericht abgeschlossen.

Dabei hat der staatliche Haushalts- und Finanzausschuss die Haushalts-
gesetze und Haushaltspläne der Freien Hansestadt Bremen für die Haus-
haltsjahre 2012 und 2013 in der Fassung der Ergänzungen nach § 32 der
Landeshaushaltsordnung (Mitteilung des Senats vom 24. April 2012, Drs.
18/356) zu den Entwürfen der Haushaltsgesetze, der Haushaltspläne, des
Produktgruppenhaushalts  sowie  der  Darlegungen  zur  Begründetheit  der
Ausgaben im Zusammenhang mit einer Überschreitung der Höchstgrenze
der Kreditaufnahmen (Artikel 131a der Landesverfassung) und zu den Wirt-
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Bericht und Beschlussempfehlungen des Haushalts- und Finanzausschusses (Land) zu den Änderungsanträgen der Fraktionen 
 
Änderungsanträge der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
 
PPl = Produktplan  E-Pl = Einzelplan 
PB  = Produktbereich  Kap. = Kapitel 
PGr  = Produktgruppe  Titel = Titel 

 
 

Drs. Maßnahme/ 
Stichwort zur Änderung 

PPI 
E-PI 

PB 
Kap 

PGr 
Titel 

Neuer  
Haushaltsanschlag 

Angaben in € 

Abstimmungsergebnisse Beschluss-
empfehlung 

HaFA 
(Land) 

     
2012 2013 SPD Bündnis 

90/Die 
Grünen 

CDU DIE 
LINKE 

 

 
18/387 

 
Bürgerschaft 

     Ja Ja Enthaltung Ja  Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Bürgerschaft 
Bürgerschaft 
Bürgerschaftskanzlei 

01  
01.01 

 
 
01.01.01 

       

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 677 
T€ erhöht. 

          

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 370 
T€ erhöht. 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, 
Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, 
Datenschutz, Inneres, Frauen 
Bremische Bürgerschaft 
Minderausgabe 

00  
 
 
0010 

 
 
 
 
974 99-2 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von      
-676.800 € um 676.000 € auf 0 € verändert. 

   0  
 

     

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von      
-369.900 € um 369.900 € auf 0 € verändert. 

    0      
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18/388 

 
Bürgerschaft 

     Ja Ja Enthaltung Enthaltung Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Bürgerschaft 
Bürgerschaft 
Bürgerschaftskanzlei 

01  
01.01 

 
 
01.01.01 

       

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 222 
T€ erhöht. 

          

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 299 
T€ erhöht. 
Im Produktplanblatt wird unter Ziele und 
Strategien des Produktplans für den 
Aufstellungszeitraum folgender Text 
aufgenommen: 
„Die Bibliothek der Bürgerschaft soll 
aufgelöst werden. Mit den dadurch erzielten 
Einsparungen soll dazu beigetragen werden, 
die Beschäftigungszielzahl der Bürgerschaft 
von jetzt 55 auf 53 zu verringern. Dazu wird 
ein Personalentwicklungskonzept erstellt.“ 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, 
Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, 
Datenschutz, Inneres, Frauen 
Bremische Bürgerschaft 
Globale Minderausgaben für 
Personalausgaben 

00  
 
 
0010 

 
 
 
 
462 10-0 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von      
-221.730 € um 221.730 € auf 0 € verändert. 

   0  
 

     

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von      
-299.200 € um 299.200 € auf 0 € verändert. 

    0      

 
18/389 

 
Justiz 

     Ja Ja Enthaltung nein Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Justiz 
Sonstiges Justiz 
Senatorische Angelegenheiten Justiz 

11  
11.90 

 
 
11.90.01 
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 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 

Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 10 T€ 
erhöht. 

          

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 10 T€ 
erhöht. 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
5.000 € um 10.000 € auf 15.000 € verändert. 

   15.000       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
5.000 € um 10.000 € auf 15.000 € verändert. 

    15.000      

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Justiz 
Ordentliche Gerichtsbarkeit 
Amtsgericht Bremen 

11  
11.02 

 
 
11.02.04 

       

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 10 T€ 
reduziert. 

          

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 10 T€ 
reduziert. 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Justiz und Verfassung, Sport 
Amtsgericht Bremen 
Sonstige Auslagen in Rechtssachen 

          

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
6.296.640 € um 10.000 € auf 6.286.640 € 
verändert. 

   6.286.640       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
5.930.890 € um 10.000 € auf 5.920.890 € 
verändert. 

    5.920.890      

 
18/390 

 
Hochschulen und Forschung 

     Ja Ja Enthaltung Ja  Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Hochschulen und Forschung 
Forschungsförderung 
Gemeinsame Forschungsförderung 
Bund/Länder 

24  
24.03 

 
 
24.03.01 
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 Keine Veränderung           
 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 

 haltsplan wie folgt geändert: 
          

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 
Stiftung Alfred Wegener-Institut für Polar- 
und Meeresforschung 
Zuschuss an die „Stiftung Alfred Wegener-
Institut“ für Personalausgaben 

02  
0291 

 
 
 
686 10-9 

       

 Es wird folgender weiterer Haushaltsvermerk 
angebracht: 

          

 „Die Anschläge der Titel 518 01-0, 686 10-9, 
686 11-7 und 893 11-2 dürfen insgesamt in 
Höhe von 20 v.H. zur Selbstbewirtschaftung 
zugewiesen werden.“ 

          

 
18/391 

 
Hochschulen und Forschung 

     Ja Ja Enthaltung Ja  Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Hochschulen und Forschung 
Forschungsförderung 
Gemeinsame Forschungsförderung 
Bund/Länder 

24  
24.03 

 
 
24.03.01 

       

 Keine Veränderung           
 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 

 haltsplan wie folgt geändert: 
          

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 
Allgemeine Bewilligungen für 
Forschungsförderung 
Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für 
Marine Tropenökologie (ZMT)/konsumtiv 

02  
0290 

 
 
 
686 35-0 

       

 Es wird folgender Haushaltsvermerk 
angebracht: 

          

 Für 2012: 
„3. Der hier und bei 893 29-1 veranschlagte 
Zuwendungsbetrag darf insgesamt in Höhe 
von 20 v.H. zur Selbstbewirtschaftung 
zugewiesen werden.“ 

          

 Für 2013: 
„3. Der hier und bei 893 29-1 veranschlagte 
Zuwendungsbetrag darf insgesamt in Höhe 
von 20 v.H. zur Selbstbewirtschaftung 
zugewiesen werden.“ 
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 Bildung und Wissenschaft, Kultur 

Allgemeine Bewilligungen für 
Forschungsförderung 
Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für 
Marine Tropenökologie (ZMT)/konsumtiv 

02  
0290 

 
 
 
893 29-1 

       

 Es wird folgender Haushaltsvermerk 
angebracht: 

          

 Für 2012: 
„3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte 
Zuwendungsbetrag darf insgesamt in Höhe 
von 20 v.H. zur Selbstbewirtschaftung 
zugewiesen werden.“ 

          

 Für 2013: 
„3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte 
Zuwendungsbetrag darf insgesamt in Höhe 
von 20 v.H. zur Selbstbewirtschaftung 
zugewiesen werden.“ 

          

 
18/392 

 
Hochschulen und Forschung 

     Ja Ja Enthaltung Ja  Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Hochschulen und Forschung 
Forschungsförderung 
Institutionelle Förderungen in Bremen 

24  
24.03 

 
 
24.03.02 

       

 Keine Veränderung           
 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 

 haltsplan wie folgt geändert: 
          

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 
Allgemeine Bewilligungen für 
Forschungsförderung 
Zuschuss an das BIPS-Institut für 
Epidumiologie und Präventionsforschung 
GmbH 

02  
0290 

 
 
 
686 89-0 

       

 Es wird folgender Haushaltsvermerk 
angebracht: 

          

 Für 2013: 
„3. Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte 
Zuwendungsbetrag darf insgesamt in Höhe 
von 20 v.H. zur Selbstbewirtschaftung 
zugewiesen werden.“ 

          

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 
Allgemeine Bewilligungen für 

02  
0290 
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Forschungsförderung 
Zuschuss an das BIPS-Institut für 
Epidumiologie und Präventionsforschung 
GmbH 

 
893 89-5 

 Es wird folgender Haushaltsvermerk 
angebracht: 

          

 Für 2013: 
„3. Der hier und bei 686 89-0 veranschlagte 
Zuwendungsbetrag darf insgesamt in Höhe 
von 20 v.H. zur Selbstbewirtschaftung 
zugewiesen werden.“ 

          

 
18/393 

 
Jugend und Soziales 

     Ja Ja Enthaltung Nein  Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Jugend und Soziales 
Hilfen und Leistungen für ältere Menschen 
Investitionsförderung für Einrichtungen 

41  
41.04 

 
 
41.04.04 

       

 Der Anschlag bei den sonst. investiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 25 T€ 
reduziert. 

          

 Der Anschlag bei den sonst. investiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 25 T€ 
reduziert. 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Jugend und Soziales, Ausländerintegration 
Allgemeine Bewilligungen für Soziales 
Investive zuschüsse aus dem Fonds für 
Innovation und Strukturverbesserung in der 
Altenhilfe 

04  
0401 

 
 
893 20-2 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
400.000 € um 25.000 € auf 375.000 € 
reduziert. 

   375.000       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
400.000 € um 25.000 € auf 375.000 € 
reduziert. 

    375.000      

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Jugend und Soziales 
Sonstiges Jugend und Soziales 
Senatorische Angelegenheiten - Zentrale 

41  
41.90 

 
 
41.90.01 
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Dienste 

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 19 T€ 
reduziert. 

          

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 19 T€ 
reduziert. 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Jugend und Soziales, Ausländerintegration 
Behörde der Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen 
Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, 
Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst. 
Gebrauchgegenstände 

04  
0400 

 
 
 
511 00-4 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
205.800 € um 19.000 € auf 186.800 € 
reduziert. 

   186.800       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
254.000 € um 19.000 € auf 235.000 € 
reduziert. 

    235.000      

 
18/394 

 
Gesundheit 

     Ja Ja Enthaltung Ja  Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Gesundheit 
Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen 
Gewerbeaufsicht des Landes Bremen 

51  
51.04 

 
 
51.04.02 

       

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 50 T€ 
erhöht. 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Gesundheit 
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen 
Kofinanzierung der Beratungsstelle für 
Berufskrankheiten 

05  
0517 

 
 
684 11-2 

       

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2013 von 
50.000 € eingestellt. 

    50.000      

 
18/395 

 
Wirtschaft 

     Ja Ja Nein Enthaltung Zustimmung 
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 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  

 folgt geändert: 
Wirtschaft 
Wirtschaftstrukturpolitik 
Wirtschaftstrukturpolitik 

 
 
71 

 
 
 
71.01 

 
 
 
 
71.01.01 

       

 Der Anschlag bei den investiven Ausgaben 
für das Jahr 2012 und für das Jahr 2013 
bleibt unverändert (Mittelumschichtung) 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Wirtschaft 
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 
(Techn.fonds) 
Investitionszuschüsse für die 
Kreativwirtschaft 

07  
0703 

 
 
 
891 30-6 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 0 € 
um 500.000 € auf 500.000 € erhöht. 

   500.000       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 0 € 
um 500.000 € auf 500.000 € erhöht. 

    500.000      

 Wirtschatt 
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (EU-
Progr.) 
EU-Programme EFRE 2007-2013 - investiv 

07  
0709 

 
 
 
888 55-2 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
12.300.000 € um 500.000 € auf 11.800.000 € 
reduziert. 

   11.800.000       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
12.800.000 € um 500.000 € auf 12.300.000 € 
reduziert. 

    12.300.000      

 
18/396 

 
Wirtschaft 

     Ja Ja Nein Ja  Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 
Wirtschaft 
Sektorale Wirtschaftsförderung 
Sektorale Wirtschaftsförderung 

 
 
71 

 
 
 
71.02 

 
 
 
 
71.02.01 

       

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 25 T€ 
erhöht. 

          

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 25 T€ 
erhöht. 
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 Wirtschaft 

Wirtschaftstrukturpolitik 
Wirtschaftstrukturpolitik 

71  
71.01 

 
 
71.01.01 

       

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 25 T€ 
reduziert. 

          

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 25 T€ 
reduziert. 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Wirtschaft 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher 
Zuschuss an die Verbraucherzentrale des 
Landes Bemen e.V.- Personalkosten 

07  
0702 

 
 
684 51-0 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
184.000 € um 25.000 € auf 209.000 € 
erhöht. 

   209.000       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
184.000 € um 25.000 € auf 209.000 € 
erhöht. 

    209.000      

 Wirtschaft 
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (EU-
Progr.) 
EU-Programme EFRE 2007-2013 - 
konsumtiv 

07  
0709 

 
 
 
686 55-0 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
3.977.000 € um 25.000 € auf 3.952.000 € 
reduziert. 

   3.952.000       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
4.105.780 € um 25.000 € auf 4.080.780 € 
reduziert. 

    4.080.780      

 
18/397 

 
Zentrale Finanzen 

     Ja Ja Enthaltung Enthaltung Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 
Zentrale Finanzen 
Zentrale Finanzen 
Umbau Verwaltung und Infrastruktur 

 
 
93 

 
 
 
93.01 

 
 
 
 
93.01.07 

       

 Keine Veränderung           
 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 

 haltsplan wie folgt geändert: 
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 Finanzen 

Umbau Verwaltung und Infrastruktur 
Globale Mehrausgaben (UVI) 

09  
0997 

 
 
799 11-7 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
3.178.350 € um 200.000 € auf 2.978.350 € 
reduziert. 

    2.978.350      

 
18/398 

 
Haushaltsgesetze und Haushaltspläne 

     Ja Ja Ja Ja  Zustimmung 

 Die Bürgerschaft (Landtag) bittet den Senat, 
die im Produktgruppenhaushalt 2012/2013 
enthaltenen Angaben (Basisinformationen, 
Angaben zum Ressourceneinsatz, zu den 
Leistungszielen/-kennzahlen, 
Vergleichskennzahlen, Kapazitätsdaten etc.) 
in den Fällen anzupassen, in denen 
1. im Rahmen der parlamentarischen 
Haushaltsberatungen für die Jahre 
2012/2013 eine Veränderung von 
Produktbereichs- bzw. 
Produktgruppenbudgets in einem für das 
jeweilige Budget erheblichen Umfange 
erfolgte, 
2. zu den Personaldaten aktuellere Angaben 
zum voraussichtlichen Personalbestand in 
den Jahren 2012/2013 vorliegen, 

          

 3. zwischenzeitlich von den Ressorts neue 
bzw. aktualisierte -den Informationsgehalt 
der vorliegenden Produktbereichs- bzw. 
Produktgruppenblätter verbessernde - 
Angaben erarbeitet werden konnten. 
 
 
 
 

          

 
18/399 

 
Bildung 

     Ja Ja Nein Enthaltung Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 
Bildung 
Sonstiges Bildung 
Senatorische Angelegenheiten 

 
 
21 

 
 
 
21.90 

 
 
 
 
21.90.01 

       

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven           
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Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 25 T€ 
reduziert. 

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 25 T€ 
reduziert. 

          

 Bildung 
Sonstiges Bildung 
Weiterbildung nach WBG 

21  
21.90 

 
 
21.90.04 

       

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 50 T€ 
erhöht. 

          

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 50 T€ 
erhöht. 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 
Allgemeine Bewilligungen für Bildung 
Kosten für die Projekte im Rahmen der 
Qualitätsentwicklung 

02  
0201 

 
 
531 38-1 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
65.000 € um 25.000 € auf 40.000 € reduziert. 

   40.000       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
65.000 € um 25.000 € auf 40.000 € reduziert. 

    40.000      

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 
Allgemeine Weiterbildung 
Zuschüsse an anerkannte Träger der 
Weiterbildung (Personalkosten) 

02  
0255 

 
 
685 32-5 

       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
770.000 € um 50.000 € auf 820.000 € 
erhöht. 

   820.000       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
770.000 € um 50.000 € auf 820.000 € 
erhöht. 

    820.000      

 
18/400 

 
Senatskanzlei 

     Ja Ja Enthaltung Enthaltung Zustimmung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 
Senat, Senatskanzlei, Kirchl. Angelegenheit. 
Senat, Senatskanzlei, Kirchl. Angelegenheit. 
Senat, Senatskanzlei, Kirchl. Angelegenheit. 

 
 
03 

 
 
 
03.01 

 
 
 
 
03.01.01 

       

 Keine Veränderung           
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 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, 
Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, 
Datenschutz, Inneres, Frauen 
Senat und Senatskanzlei 
Zuschüsse für Maßnahmen der 
nachgehenden Integration 

00  
 
 
0020 

 
 
 
 
684 11-9 

       

 Es wird folgender Haushaltsvermerk 
angebracht: 
Für 2013: 

          

 1. Der Anschlag wird gesperrt. 
2. Über die Freigabe der Mittel eintscheidet 
der Haushalts- und Finanzausschuss nach 
Vorlage eines Berichts an den Ausschuss für 
Integration, Bundes- und 
Europaangelegenheiten, internationale 
Kontakte und Entwiclungszusammenarbeit. 

          

 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, 
Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, 
Datenschutz, Inneres, Frauen 
Senat und Senatskanzlei 
Förderung der interkulturellen 
Zusammenarbeit 

00  
 
 
0020 

 
 
 
 
684 28-3 

       

 Es wird folgender Haushaltsvermerk 
angebracht: 
Für 2013: 

          

 1. Der Anschlag wird gesperrt. 
2. Über die Freigabe der Mittel eintscheidet 
der Haushalts- und Finanzausschuss nach 
Vorlage eines Berichts an den Ausschuss für 
Integration, Bundes- und 
Europaangelegenheiten, internationale 
Kontakte und Entwiclungszusammenarbeit. 

          

 
18/402 

 
Haushaltsplan 

     Ja Ja Nein  Nein   Zustimmung 

 Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:           
 Finanzen 

Allgemeines Kapitalvermögen, 
Schuldendienst, Rücklagen  
Kreditmarktmittel und Anleihen 

09  
0980 

 
 
325 30-0 
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 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von      

2.457.645.490 € um 879.530 € auf 
2.458.525.020 € erhöht. 

   2.458.525.020  
 

     

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von      
2.358.864.800 € um 500.100 € auf 
2.386.364.900 € erhöht. 

    2.386.364.900      

 
18/403 

 
Haushaltsgesetz 

     Ja Ja Nein  Nein   Zustimmung 

 Das Haushaltsgesetz 2012 wird wie folgt 
geändert: 

          

 § 1 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 1 wird die Angabe „10 597 976 730 
Euro“ durch die Angabe 
„10 598 856 260 Euro“ ersetzt. 

   10 598 856 260        

 In § 14 Absatz 1 Nr. 1 wird die Angabe 
„7 457 645 490 Euro“ durch die Angabe 
„7 458 525 020 Euro“ ersetzt. 
 

   7 458 525 020        

 Das Haushaltsgesetz 2013 wird wie folgt 
geändert: 

          

 § 1 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 1 wird die Angabe 
„10 636 918 030 Euro“ durch die Angabe 
„10 637 418 130 Euro“ ersetzt. 

    10 637 418 130      

 In § 14 Absatz 1 Nr. 1 wird die Angabe 
„7 385 864 800 Euro“ durch die Angabe 
„7 386 364 900 Euro“ ersetzt. 

    7 386 364 900       
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Bericht und Beschlussempfehlungen des Haushalts- und Finanzausschusses (Land) zu den Änderungsanträgen der Fraktionen 
 
Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE 
 
PPl = Produktplan  E-Pl = Einzelplan 
PB  = Produktbereich  Kap. = Kapitel 
PGr  = Produktgruppe  Titel = Titel 

 
 

Drs. Maßnahme/ 
Stichwort zur Änderung 

PPI 
E-PI 

PB 
Kap 

PGr 
Titel 

Neuer  
Haushaltsanschlag 

Angaben in € 

Abstimmungsergebnisse Beschluss-
empfehlung 

HaFA 
(Land) 

     
2012 2013 SPD Bündnis 

90/Die 
Grünen 

CDU DIE 
LINKE 

 

 
18/366 

 
Inneres 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Inneres 07          
 Sonstiges Inneres  07.90         
 Angelegenheiten des Verfassungsschutzes   07.90.03        
 Der Anschlag bei den Personalausgaben 

wird für das Jahr 2012 von 2.073 Tsd. € um 
121 Tsd. € auf 1.952 Tsd. € gesenkt. 

    
 
1.951.000 

      

 Der Anschlag bei den Personalausgaben 
wird für das Jahr 2013 von 2.050 Tsd. € um 
99 Tsd. € auf 1.951 Tsd. € gesenkt. 

     
 
1.951.000 

     

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2012 von 689 
Tsd. € um 123 Tsd. € auf 566 Tsd. € 
gesenkt. 

    
 
566.000 

      

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 wird für 
das Jahr 2013 von 695 Tsd. € um 129 Tsd. € 
auf 566 Tsd. € gesenkt. 

     
 
 
566.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, 
Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, 

00          
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Datenschutz, Inneres, Frauen 
 Landesamt für Verfassungsschutz  0032         
 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter   422 01-2        
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 Der Anschlag wirf für das Jahr 2012 von 
1.346.030 € um 121.000 € auf 1.225.020 € 
gesenkt. 

    
 
1.225.020 

      

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
1.317 Tsd. € um 99 Tsd. € auf 1.218 Tsd. € 
gesenkt. 

     
 
1.218.000 

     

 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, 
Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, 
Datenschutz, Inneres, Frauen 

00          

 Landesamt für Verfassungsschutz  0032         
 Allgemeine Ausgaben für Zwecke des 

Verfassungsschutzes 
  531 39-3        

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
225.350 E um 123.000 € auf 102.350 € 
gesenkt 

    
 
102.350 

      

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
225.350 € um 129.000 € auf 96.350 € 
gesenkt. 

     
 
96.350 

     

 
18/367 

 
Inneres 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Inneres 07          
 Polizei  07.01         
 Polizei (Vollzugsbereich)   07.01.01        
 Der Anschlag bei den Personalausgaben 

wird für das Jahr 2012 von 101.985 Tsd. € 
um 1.270 Tsd. € auf 103.255 Tsd. € erhöht. 

    
 
103.255.000  

      

 Der Anschlag bei den Personalausgaben 
wird für das Jahr 2013 von 101.885 Tsd. € 
um 1.430 Tsd. € auf 103.315 Tsd. € erhöht. 

     
 
103.315.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, 
Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, 
Datenschutz, Inneres, Frauen 

00          

 Polizei Bremen  0034         
 Bezüge planmäßiger Beamter 

(Polizeivollzug) - Personalverstärkungsmittel 
- 

  422 04-4        

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 0 
€ um 1.270 Tsd. € auf 1.270 Tsd. € erhöht. 

    
1.270.000 

      

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 0 
€ um 1.430 Tsd. € auf 1.430 Tsd. € erhöht. 

     
1.430.000 

     

 
18/368 

 
Gleichberechtigung der Frau 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Gleichberechtigung der Frau 08          
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 Gleichberechtigung  08.01         
 Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen   08.01.01        
 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 

Ausgaben wird für das Jahr 2012 von 212 
Tsd. € um 70 Tsd. € auf 282 Tsd. € erhöht. 

    
 
282.000 

      

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 von 210 
Tsd. € um 70 Tsd. € auf 280 Tsd. € erhöht. 

     
 
280.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, 
Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, 
Datenschutz, Inneres, Frauen 

00     
 
 

     

 Zentralstelle für die Verwirklichung der 
Gleichstellung der Frau 

 0045         

 Ausgaben für das Projekt „Häusliche 
Beziehungsgewalt“  

  684 13-0        

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
5.000 € um 70.000 € auf 75.000 € erhöht. 

    
75.000 

      

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
5.000 € um 70.000 € auf 75.000 € erhöht. 

     
75.000 

     

 
18/369 

 
Justiz 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Justiz 11          
 Justizvollzug  11.04         
 Justizvollzugsanstalt Bremen   11.04.01        
 Der Anschlag bei den Personalausgaben 

wird für das Jahr 2012 von 14.317 Tsd. € um 
525 Tsd. € auf 14.842 Tsd. € erhöht. 

    
 
14.842.000 

      

 Der Anschlag bei den Personalausgaben 
wird für das Jahr 2013 von 14.253 Tsd. € um 
455 Tsd. € auf 14.708 Tsd. € erhöht. 

     
 
14.708.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Justiz und Verfassung, Sport 01          
 Justizvollzugsanstalt Bremen  0120         
 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter   422 01-4        
 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 

9.846.610 € um 525.000 € auf 10.371.610 € 
erhöht. 

    
 
10.371.610 

      

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
9.873.330 € um 455.000 € auf 10.328.330 € 
erhöht. 

     
 
10.328.330 
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18/370 

 
Bildung 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Bildung 21          
 Schulbezogene Förderungen  21.04         
 Sonst. schulische Leist. und Fördermaßn.   21.04.03        
 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 

Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 5.000 
Tsd. € erhöht. 

    
 
5.000.000 

      

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 5.000 
Tsd. € erhöht. 

     
 
5.000.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 02          
 Allgemeine Bewilligungen für Bildung  0201         
 Landesprogramm zur Stärkung der Lehr- 

und Lernmittel in Schulen 
  973 11-2 

(neu) 
       

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2012 von 
5.000 Tsd. € eingestellt. 

    
5.000.000 

      

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2013 von 
5.000 Tsd. € eingestellt. 

     
5.000.000 

     

 
18/371 

 
Bildung 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Bildung 21          
 Schulbezogene Förderungen  21.04         
 Sonst. schulische Leist. und Fördermaßn.   21.04.03        
 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 

Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 2.500 
Tsd. € erhöht. 

    
 
2.500.000 

      

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr2013 um 5.000 
Tsd. € erhöht. 

     
 
5.000.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 02          
 Allgemeine Bewilligungen für Bildung  0201         
 Landesprogramm zur Verbesserung der 

Lernsituation (nicht unterrichtendes 
Personal) 

  973 12-0 
(neu) 

       

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2012 von 
2.500 Tsd. € eingestellt. 

    
2.500.000 

      

 Es wird ein Anschlag für das Jahr  2013 von           
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5.000 Tsd. € eingestellt. 5.000.000 
 
18/372 

 
Bildung 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Bildung 21          
 Schulbezogene Förderungen  21.04         
 Sonst. schulische Leist. und Fördermaßn.   21.04.03        
 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 

Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 16.200 
Tsd. € erhöht. 

    
 
16.200.000 

      

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 32.400 
Tsd. € erhöht. 

     
 
32.400.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 02          
 Allgemeine Bewilligungen für Bildung  0201         
 Landesprogramm zur Verbesserung der 

Lernsituation (Unterrichtendes Personal) 
  973 13-9 

(neu) 
       

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2012 von 
16.200 Tsd. € eingestellt.  

    
16.200.000 

      

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2013 von 
32.400 Tsd. € eingestellt. 

     
32.400.000 

     

 
18/373 

 
Hochschulen und Forschung 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Hochschulen und Forschung 24          
 Studenten  24.04         
 Studentenwerk Bremen   24.04.01        
 Der Anschlag bei den investiven Ausgaben 

wird für das Jahr 2012 von 200 Tsd. € um 
5.000 Tsd. € auf 5.200 Tsd. € erhöht. 

    
 
5.200.000 

      

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Bildung und Wissenschaft, Kultur 02          
 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen  0273         
 Zuschuss zu den Investitionen des 

Studentenwerkes 
  894 10-1        

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
200.000 € um 5.000.000 € auf 5.200.000 € 
erhöht. 

     
 
5.200.000 
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18/374 

 
Hochschulen und Forschung 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Hochschulen und Forschung 24          
 Hochschulen (Sonderhaushalte)  24.01         
 Universität Bremen   24.01.01        
 Hochschule Bremen   24.01.02        
 Hochschule für Künste   24.01.03        
 Hochschule Bremerhaven   24.01.04        
 Die im Zuge des Hochschulgesamtplans V 

durchgeführten Kürzungen an den 
Hochschulen im Land Bremen werden 
zurückgenommen. Den Hochschulen werden 
die Mittel zur Verfügung gestellt, die im 
Hochschulgesamtplan IV aus dem Jahr 2003 
vorgesehen waren. Damit sind im 
Produktplan 24.01 für das Jahr 2012 und für 
das Jahr 2013 je 18.300 Tsd. € zusätzlich 
einzustellen und den einzelnen Hochschulen 
wie folgt zur Verfügung zu stellen. 

          

 24.01.01 Uni Bremen    9.200.000 9.200.000      
 24.01.02 HS Bremen    5.600.000 5.600.000      
 24.01.03 HfK    1.400.000 1.400.000      
 24.01.04 HS BHV    2.100.000 2.100.000      
 
18/375 

 
Arbeit 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Arbeit 31          
 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm  31.01         
 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm   31.01.01        
 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 

Ausgaben wird für das Jahr 2012 von 
18.709 Tsd. € um 5.000 Tsd. € auf 23.709 
Tsd. € erhöht. 

    
 
 
23.709.000 

      

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 von 
18.779 Tsd. € um 5.000 Tsd. € auf 23.779 
Tsd. € erhöht. 

     
 
 
23.779.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Arbeit 03          
 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm 

(BAP) 
 0305         
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 Mittel für öffentlich geförderte Beschäftigung 

in Bremen und Bremerhaven 
  684 23-6 

(neu) 
       

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2012 von 
5.000 Tsd. € eingestellt. 

    
5.000.000 

      

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2013 von 
5.000 Tsd. € eingestellt. 

     
5.000.000 

     

 
18/376 

 
Jugend und Soziales 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Jugend und Soziales 41          
 Hilfen für junge Menschen und Familien  41.01         
 Bürg. Engagement, Selbsthilfe, Familienpol.   41.01.05        
 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 

Ausgaben wird für das Jahr 2012 von 1.331 
Tsd. € um 85 Tsd. € auf 1.416 Tsd. € erhöht. 

    
 
1.416.000 

      

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 von 1.316 
Tsd. € um 85 Tsd. € auf 1.401 Tsd. € erhöht. 

     
 
1.401.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Jugend und Soziales, Ausländerintegration 04          
 Allgemeine Bewilligungen Soziales  0401         
 Zuschüsse zur Vernetzung von 

Beratungsstellen für von Diskriminierung 
Betroffenen 

  684 01-8 
(neu) 

       

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2012 von 
25.000 € eingestellt. 

    
25.000 

      

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2013 von 
25.000 € eingestellt. 

     
25.000 

     

 Jugend und Soziales, Ausländerintegration 04          
 Allgemeine Bewilligungen Soziales  0401         
 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit der 

zentralen Antidiskriminierungsstelle des 
Landes Bremen 

  531 01-7 
[neu) 

       

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2012 von 
60.000 € eingestellt. 

   60.000       

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2013 von 
60.000 € eingestellt. 

    60.000      

 
18/377 

 
Jugend und Soziales 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Jugend und Soziales 41          
 Hilfen für junge Menschen und Familien  41.01         
 Tagesbetreuung   41.01.02        
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 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 

Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 
12.950.000 erhöht. 

    
 
12.950.000 

      

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 25.900 
Tsd. € erhöht. 

     
 
25.900.000 

     

 Dementsprechend werden die folgenden 
Leistungsziele/-kennzahlen geändert: 
- Durch die zusätzlich eingestellten Mittel ist 
2013 die angegebene ü3-Betreeungsqzote 
von 35 % in Bremen und Bremerhaven zu 
realisieren. - 

          

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Jugend und Soziales, Ausländerintegration 04          
 Allgemeine Bewilligungen für Jugend  0402         
 An Hst. 3432/384 42-9 für den Betrieb von 

Kindertagesbetreuungsplätzen ü34 
  984 42-2        

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
6.528.100 € um 9.120.000 € auf 15.648.100 
€ erhöht. 

    
 
15.648.100 

      

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
7.937.500 € um 18.240.000 € auf 26.177.500 
€ erhöht. 

     
 
26.177.500 

     

 Jugend und Soziales, Ausländerintegration 04          
 Allgemeine Bewilligungen für Jugend  0402         
 An Bremerhaven für den Betrieb von 

Kindertagesbetreuungsplätzen ü3 
  984 42-9        

 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 
1.570.600 € um 3.830.000 € auf 5.500.600 € 
erhöht. 

    
 
5.500.600 

      

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
2.337.200 € um 7.660.000 € auf 9.997.200 € 
erhöht. 

     
 
9.997.200 

     

 
18/378 

 
Umwelt, Bau und Verkehr 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Umwelt, Bau und Verkehr 68          
 Bau und Stadtentwicklung  68.02         
 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen   68.02.06        
 Der Anschlag bei den investiven Ausgaben 

wird für das Jahr 2013 von 10.467 Tsd. € um 
274 Tsd. € auf 10.741 Tsd. € erhöht. 

    
 
 

 
 
10.741.000 
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 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 

 haltsplan wie folgt geändert: 
          

 Finanzen 09          
 Allgemeines  0995         
 Zuschüsse an Dritte für das Programm 

„Soziale Stadt“ 
  892 60-0 

(neu) 
       

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
1.449.000 € um 274.000 € auf 1.723.000 € 
erhöhlt. 

    1.723.000      

 
18/379 

 
Finanzen / Personal 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Finanzen / Personal 91          
 Personal- und Verwaltungsmanagement  91.03         
 Aus- und Fortbildung am AFZ   91.03.03        
 Der Anschlag bei den Personalausgaben 

wird für das Jahr 2012 von 10.890 Tsd. € um 
800 Tsd. € auf 11.690 Tsd. € erhöht. 

    
 
11.690.000 

      

 Der Anschlag bei den Personalausgaben 
wird für das Jahr 2013 von 8.460 Tsd. € um 
800 Tsd. € auf 9.260 Tsd. € erhöht. 

     
 
9.260.000 

     

 
18/380 

 
Zentrale Finanzen 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Zentrale Finanzen 93          
 Zentrale Finanzen  93.01         
 Kredite, zentrale Zinseinnahmen/-ausgaben   93.01.02        
 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 

 haltsplan wie folgt geändert: 
          

 Finanzen 09          
 Allgemeines Kapitalvermögen, 

Schuldendienst, Rücklagen 
 0980         

 Kreditmarktmittel und Anleihen   325 30-0        
 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 von 

2.457.568.490 € um 60.956.000 € auf 
2.518.524.490 € erhöht. 

    
 
2.518.524.490 

      

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 von 
2.385.718.800 € um 98.872.000 € auf 
2.484.590.800 € erhöht. 

     
 
2.484.590.800 

     

 
18/381 

 
Zentrale Finanzen 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Zentrale Finanzen 93          
 Zentrale Finanzen  93.01         



—
32

—

 Steuerähnliche Abgaben   93.01.03        
 Der Anschlag bei den investiven Ausgaben 

wird für das Jahr 2012 um 1.000 Tsd. € 
erhöht. 

    
 
1.000.000 

      

 Der Anschlag bei den investiven Ausgaben 
wird für das Jahr 2013 um 1.000 Tsd. € 
erhöht. 

     
 
1.000.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Finanzen 09          
 Allgemeines  0995         
 Zuschuss an die Stiftung Wohnliche Stadt für 

Projektförderung 
  893 11-8        

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2012 von 
1.000.000 € eingestellt. 

    
1.000.000 

      

 Es wird ein Anschlag für das Jahr 2013 von 
1.000.000 € eingestellt. 

     
 
1.000.000 

     

 
18/382 

 
Zentrale Finanzen 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 I. Der Produktgruppenhaushalt wird wie  
 folgt geändert: 

          

 Zentrale Finanzen 93          
 Zentrale Finanzen  93.01         
 Steuerähnliche Abgaben   93.01.03        
 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 

Ausgaben wird für das Jahr 2012 um 1.250 
Tsd. € erhöht. 

    
 
1.250.000 

      

 Der Anschlag bei den sonst. konsumtiven 
Ausgaben wird für das Jahr 2013 um 2.500 
Tsd. € erhöht. 

     
 
2.500.000 

     

 II. In konkreter Umsetzung wird der Haus- 
 haltsplan wie folgt geändert: 

          

 Finanzen 09          
 Allgemeines  0995         
 Risikovorsorge   973 10-3        
 Der Anschlag wird für das Jahr 2012 um 

1.250.000 € erhöht. 
    

1.250.000 
      

 Der Anschlag wird für das Jahr 2013 um 
2.500.000 € erhöht. 

     
2.500.000 

     



—
33

—

 
 
18/383 

 
Haushaltsgesetz 

     Nein Nein Nein Ja Ablehnung 

 Das Haushaltsgesetz 2012 wird wie folgt 
geändert: 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
„7 457 568 490 Euro“ wird geändert in 
„7 518 524 490 Euro“ 

    
 
 
 
7 518 524 490 

      

 Das Haushaltsgesetz 2013 wird wie folgt 
geändert: 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
„7 385 718 800 Euro“ wird geändert in 
„7 484 590 800 Euro“ 

     
 
 
 
7 484 590 800 
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